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Der Umgebungsbereich der Nachbargemeinden
ist duch das aktuelle Orthophoto abgebildet.
Dadurch sollen die Lage der Gemeinde doku-
mentiert und die Schnittpunkte zu benach-
barten Bestands- und Entwicklungselementen
erfasst werden.

10/2021

Der Entwurf ist vom 07.09.2022 bis 19.10.2022
zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen.
Mit Verordnung beschlossen in der Sitzung
des Gemeinderates vom 14.11.2022.  
Der Bürgermeister

Aufsichtsbehördliche Genehmigung:
Bescheid der NÖ Landesregierung vom
24.11.2022, RU1-R-688/045-2022

Nach der Kundmachung vom
30.11.2022 bis 14.11.2022 in Kraft getreten
am 15.12.2022.
Der Bürgermeister

Planverfasser:

Kommunaldialog Raumplanung GmbH
Ingenieurbüro für Raumplanung & Raumordnung
Fn 416.995d, LG St. Pölten
Feldgasse 1, 3130 Herzogenburg, T.: +43(0)2782/85101
Fil. St. Pölten: Europaplatz 7, 3100 St. Pölten

Begründungen für die Festlegungen sind den
jeweiligen Erläuterungsberichten  zu entnehmen!

Beschlussdaten vorhergehender Pläne:
Urfassung bis 11. Änderung siehe Gemeindearchiv
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Legende

Sturzgefahr (lt. Gefahrenhinweiskarte) -
sensible Bereiche

HQ100 Bereich - Freihalten besondere
Beachtungen-sensible Zonen

Gefährdungsbereiche Wasser - Freihalten
von Bebauung und baulichen Anlagen;
Pufferbereich zum Gewässer

Gebäude mit Nebenflächen im Grünland:
Standorterhaltung und Umnutzung

Erhaltenswerte Ortsräume

Siedlungsraum-Wirtschaftsraum

Siedlungsentwicklungsbereiche mit
unterschiedlichen Prioritäten,
Anforderungen und Potenzialen
(Abstufung nach Fristigkeiten)

Bereich Rutschgefahr (lt. Gefahrenhinweiskarte)-
sensible Zone - besondere Begutachtungen

Gebäude - Bestand

Ausflugsziel: regionale Bedeutung, Erhaltung
und zeitgemäße Nutzung des Bereiches

Bahnhofareal: Anschluss an das überregionale
öffentliche Verkehrsnetz

Neuralgischer Verkehrsknotenpunkt

Hochplateaus mit regional bedeutenden
Sichtachsen - Freihaltung

Verbindung zwischen Ortsbereichen

Feuchtlagen lt. österreich. Bodenkarte -
Freihaltung

Gewässer lt. DKM und öK 50 (Gräben
und saisonal wasserführende Gerinne)

Wohngrün: Streuobstwiesen, Hausgärten, ...;
Erhaltung - landschaftsbildprägend

Geländehöhenlinien

Wald lt. DKM

Abrundungsrichtung Ortsraum

Umstrukturierung-Umnutzung
bestehendes Bauland

Randbereiche Wohnsiedlungsraum:
begleitende Einrichtungen (Parkraum, ...)

Westbahn - Trasse

Überregionale Verkehrsachse - Individualverkehr

Baumzeilen, -reihen, -gruppen:
prägend für den Landschaftsraum

Waldähnliche Flächen,
z. B. gewässerbegleitendes Grün

E

Siedlungsabschluss

Untersuchung hinsichtlich schützenswerter
Arten nach NÖ Artenschutzverordnung

Abrundungspotential zur Absicherung
bestehender Betriebe

Bestand:
Überwiegend Misch- und Wohnnutzung
(Widmungen BA, BK, BW)

Überwiegend betriebliche Nutzung
(Widmung BB)

Überwiegend Sondernutzung
(Widmung BS)

Innerörtliche Grünlandwidmungen
(Gp, Gspi, Gspo, G++)

Landwirtschaftliche Nutzungen
(Widmung Glf)

Lagerplatz
(Widmung Glp)

Mischnutzung und Verdichtung

~~~~~~

Straßen, Verkehrsflächen

Naturraum, Landschaft, Erholung

Verkehrsinfrastrukturen

Untersuchung hinsichtlich Tragfähigkeit,
insb. Hangwasser

Sicherstellung einer verträglichen Erschließung

Richtung für betriebliche Entwicklung
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